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Die Eidgenössische Finanz- 
marktaufsicht FINMA publizier- 
te am 1. November 2016 ihr  
neues Rundschreiben 2017/1  
„Corporate Governance –  
Banken“, welches  die Anfor-
derungen des Aufsichtsorgans 
in Bezug auf Corporate Gover-
nance, Risikomanagement  
und internes Kontrollsystem 
umfasst.

Die neuen Anforderungen sollten 
nicht unterschätzt werden

Das neue Rundschreiben 2017/1 fasst 
die Bestimmungen des Rundschreibens 
2008/24 („Überwachung und interne 
Kontrolle bei Banken“) sowie die mit den 
damit verbundenen FAQs und in anderen 
Rundschreiben definierten Anforderun-
gen zusammen. Die FINMA überarbeitete 
dabei auch die Rundschreiben 2008/21 
(„Operationelle Risiken – Banken“) und 
2010/1 („Vergütungssysteme“). 

Diese neuen und angepassten Rund-
schreiben enthalten die neuesten 
Erkenntnisse aus der Finanzkrise und  
den internationalen Standards. Die über-
arbeiteten Rundschreiben wurden am  
1. November 2016 publiziert und berück-
sichtigen teilweise die Kommentare, die 
von der Branche während der Konsultati-
onsphase erhoben wurden. Sie treten am 
1. Juli 2017 in Kraft.

Prinzipienbasierte Regulierung
Die FINMA strafft ihre Regulierung, 
indem sie die überarbeiteten Anforderun-
gen in Bezug auf die zugrunde liegenden 
Prinzipien definiert. Das Prinzip der 
Verhältnismässigkeit wird in den über-
arbeiteten Anforderungen verankert, 
wodurch die Institute die Anforderungen 

so umsetzen können, dass ihrem spezifi-
schen Geschäftsmodell und ihrem  
Risikoprofil Rechnung getragen wird.

Moderne Anforderungen an  
die Corporate Governance
Das neue Rundschreiben „Corporate 
Governance – Banken“ unterstreicht die 
Bedeutung einer modernen Corporate 
Governance. Es legt Minimalanforde-
rungen für die Zusammensetzung des 
Verwaltungsrats und die Qualifikationen 
seiner Mitglieder fest. Auch die Anforde-
rungen für die Entwicklung und Imple-
mentierung eines umfassenden Risiko-
managements inklusive eines internen 
Kontrollsystems wurden neu definiert.

Wir sind der Meinung, dass die erhöhten 
Anforderungen im Bereich Rahmen-
konzept für das institutsweite Risikoma-
nagement und internes Kontrollsystem 
Änderungen an den bestehenden Orga-
nisationen erfordern werden. Es dürfte 
anspruchsvoll werden, diese Änderungen 
zu implementieren. Gleichzeitig können 
aber dadurch die Institute ihre Risikokul-
tur und ihr Kontrollbewusstsein über die 
ganze Organisation hinweg verbessern.



1 	 Rahmenkonzept für das institutsweite Risiko- 
management und Aufsicht durch den Verwaltungsrat

Gemäss dem FINMA-Rund- 
schreiben müssen alle Banken ein 
umfassendes Rahmenkonzept  
für das institutsweite Risikoma-
nagement implementieren. 

Das Rahmenkonzept ist ein übergreifen-
des Dokument, welches die Risikopolitik, 
Risikotoleranz und Risikolimiten einer 
Bank abdeckt. Weiter müssen die Banken 
die verwendeten Instrumente und organi-
satorischen Strukturen beschreiben, mit 
welchen die definierten Risiken innerhalb 
jeder Risikokategorie identifiziert, bewer-
tet, überwacht und gemeldet werden. 

Der Verwaltungsrat muss das Rahmen-
konzept für das institutsweite Risiko-
management jährlich evaluieren und 
genehmigen. Die Genehmigung durch 
den Verwaltungsrat geht weiter, als nur 
die Einhaltung rein formaler Aspekte 
zu bestätigen. Der Schlüssel liegt in der 
Beurteilung, ob das Rahmenkonzept 
effektiv umgesetzt wurde.

Schlüsselfragen …
•	 Haben Sie alle Risiken im Zusammen-

hang mit den Tätigkeiten ihres Institu-
tes identifiziert und dokumentiert?

•	 Haben Sie Ihre Risikotoleranz in Bezug 
auf diese Tätigkeiten festgelegt und dokumentiert?

•	 Wurde die Risikotoleranz durch eine Reihe von  
Limiten und Schlüsselindikatoren definiert?

•	 Stellen Ihre bestehenden Prozesse, Richtlinien und 
Verfahren ein umfassendes Rahmenkonzept für 
das institutsweite Risikomanagement dar? Sind sie 
dokumentiert?

•	 Verfügt Ihre Organisation über angemessene  
Kontrollen, um diese Risiken zu überwachen?

•	 Sind die Kontrollen dokumentiert? Beurteilen Sie 
deren Wirksamkeit regelmässig?

•	 Erhält Ihr Verwaltungsrat zeitgerecht präzise und 
vollständige Informationen über die Risiken und 
internen Kontrollen, um die Einhaltung des Risiko 
Rahmenkonzeptes sicherzustellen und um die 
eingegangenen Risiken zu hinterfragen und weitere 
Entscheidungen zu treffen?

•	 Stellt Ihr Prozess zur Risikoidentifizierung und 
-beurteilung die zeitgerechte Identifikation neuer 
Risiken sicher?
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2	 Implementierung von Kontrollinstanzen

Im Rahmen des internen Kont-
rollsystems benötigen die Banken 
mindestens zwei Kontrollins-
tanzen: die ertragsorientierten 
Geschäftseinheiten und die unab-
hängigen Kontrollinstanzen. Von 
den Banken wird implizit die 
Implementation des „Three Lines 
of Defence“-Modell erwartet, 
basierend auf Frontoffice-Kontrol-
len, Support-Funktionen/Back- 
office-Kontrollen und der Inter-
nen Revision. Dies ist ein interna-
tional anerkannter Standard.

Unabhängige Kontrollinstanzen
Die unabhängigen Kontrollinstanzen 
überwachen Risiken, die Einhaltung 
interner Richtlinien sowie rechtliche und 
regulatorische Anforderungen. Normaler-
weise werden die unabhängigen Kontroll- 
instanzen als „Risiko“- und „Compliance“- 
Funktionen definiert.

Kontrollen der ertragsorien-
tierten Geschäftseinheiten
Das Ziel von Kontrollen in den ertragsori-
entierten Geschäftseinheiten ist die Über-
nahme der Verantwortung von eingegan-
genen Risiken durch das Frontoffice. Dies 
erfordert Kontrollen, um die Einhaltung 
der internen Richtlinien und Vorschriften 
der Bank sicherzustellen, einschliesslich 
der Verantwortung für die Einhaltung  
der Risikostrategie der Bank. Die Anreiz-
systeme der Banken sollten die ertragsori-
entierten Geschäftseinheiten darin bestär-
ken, die Risiken effektiv und innerhalb 
der festgelegten Regeln zu verwalten. Es 
sollten interne Prozess definiert werden, 
um Ausnahmen richtig zu handhaben.

Schlüsselfragen …
•	 Wie unterscheiden Sie zwischen den Kontrollen der  

ertragsorientierten Geschäftseinheiten und den unabhängigen 
Kontrollinstanzen?

•	 Haben Sie in den ertragsorientierten Geschäftseinheiten  
Kontrollen definiert und dokumentiert (1. Line of Defence)?

•	 Wer ist für die Kontrollen der ertragsorientierten Geschäftseinheiten  
verantwortlich?

•	 Wie überwachen und erstatten Sie Bericht über die Kontrollen in den  
verschiedenen Kontrollinstanzen?

•	 Ist das Anreizsystem auf die Risikotoleranz ausgerichtet?

•	 Gibt es einen formalisierten Prozess für die Handhabung von Ausnahmen 
(Folgenmanagement)?

Ertragsorientierte Geschäftseinheiten

Umfasst die Frontoffice-Kontrollen sowie die 
durch unabhängige Geschäftseinheiten durch-
geführte Kontrollen; Kontrollen, die mit den
operativen Tätigkeiten verbunden sind.
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